
Unterweisungsmodul

Arbeitsmedizinische Vorsorge

und Immunisierung



Unterweisungsinhalte - Beispiele

▪ Rechtliche Grundlagen

▪ Angebots- und Pflichtvorsorgen

▪ Untersuchung nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz

▪ Ärztliche Bescheinigung und Vorsorgekartei

▪ Immunisierung

▪ …
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Aktuelle Online-Variante über die Homepage der LZK BW 

unter https://lzk-bw.de/ → PRAXIS-Handbuch

PRAXIS-Handbuch der LZK BW
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Online-PRAXIS-Handbuch der LZK BW

© LZK BW 04/2023



Rechtliche Grundlage
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Welche Vorsorgen gibt es?

Angebotsvorsorge

Pflichtvorsorge

Wunschvorsorge

Welche Vorsorgearten gibt es?
Erste Vorsorge: Vor Aufnahme einer Tätigkeit.

Zweite und weitere Vorsorgen: Während einer bestimmten Tätigkeit     

oder anlässlich ihrer Beendigung.
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Betroffene Praxismitarbeiter/innen?

Angestellte Zahnärzte; Zahnarzthelferin/Zahnmedizinische 

Fachangestellte; Zahnmedizinische Fachassistentin; 

Dentalhygienikerin; Laborpersonal; Reinigungspersonal; …

Wer trägt die Kosten?

Die Kosten für die Vorsorge trägt der Arbeitgeber (Praxisinhaber).

Wer darf die Vorsorgen durchführen?

Ärztin/Arzt, die/der berechtigt ist, die Gebietsbezeichnung „Arbeits-

medizin“ oder die Zusatzbezeichnung „Betriebsmedizin“ zu führen.

Arztsuche unter https://www.arztsuche-bw.de/
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Feuchtarbeit:

Beispielsweise das Tragen 

feuchtigkeitsdichter Schutz-

handschuhe über einen 

entsprechenden Zeitraum.

Vorsorge G 24 - Hauterkrankungen
Feuchtarbeit: Regelung bis 10/2022 (TRGS 401)
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Feuchtarbeit:

Tätigkeitsbedingtes Händewaschen (mehr als 

5 Mal pro Arbeitstag) im häufigen Wechsel mit 

Tragen flüssigkeitsdichter Schutzhandschuhe.

Das ausschließliche 

Tragen von 

flüssigkeitsdichten 

Schutzhandschuhen 

ist keine Feuchtarbeit!

Vorsorge G 24 - Hauterkrankungen
Feuchtarbeit: Regelung seit 10/2022 (TRGS 401)
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Feuchtarbeit: Ja oder Nein?
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Gefährdungsbeurteilung ergab ein Ja: 

Vorsorge G 24 - Hauterkrankungen

Angebotsvorsorge:

Alle Beschäftigten mit Feuchtarbeit von regelmäßig mehr als 

2 Stunden je Tag.

Das entspricht beispielsweise einer tätigkeitsbedingten Exposition 

durch:

- Tragen von flüssigkeitsdichten Schutzhandschuhen und im 

häufigen Wechsel mit Waschen der Hände (mehr als 5 Mal bis zu 

10 Mal pro Arbeitstag). 

Angebotsvorsorge:

Schutzhandschuhe (Tragezeit: > 2 Stunden je Arbeitstag)

+

Tätigkeitsbedingtes Hände-Waschen (mehr als 5 Mal bis zu 10 Mal pro Arbeitstag)
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Pflichtvorsorge:

Alle Beschäftigten mit Feuchtarbeit von regelmäßig 4 Stunden oder 

mehr je Tag.

Das entspricht beispielsweise einer tätigkeitsbedingten Exposition 

durch:

- Tragen von flüssigkeitsdichten Schutzhandschuhen und im 

häufigen Wechsel mit Waschen der Hände (mehr als 10 Mal pro

Arbeitstag). 

Gefährdungsbeurteilung ergab ein Ja: 

Vorsorge G 24 - Hauterkrankungen

Pflichtvorsorge:

Schutzhandschuhe (Tragezeit: ≥ 4 Stunden je Arbeitstag)

+

Tätigkeitsbedingtes Hände-Waschen (mehr als 10 Mal pro Arbeitstag)
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Vorsorge G 42 - Infektionsgefährdung

Pflichtvorsorge
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≥ 1 h ununterbrochene 

Bildschirmarbeit

Vorsorge G 37 - Bildschirmtätigkeit

Angebotsvorsorge
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Pflicht-Untersuchung von Jugendlichen
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Vorsorge: Personenbezogene Festlegung
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Was ist zu dokumentieren?

▪ Unterweisung (Aufklärung der Beschäftigten).

▪ Dokumentation des Angebots einer 

Vorsorge (Angebotsvorsorge).

▪ Dokumentation der Veranlassung 

einer Vorsorge (Pflichtvorsorge).

▪ ArbMedVV: Vorsorgekartei mit 

Angaben, dass, wann und aus 

welchen Anlässen arbeits-

medizinische Vorsorge statt-

gefunden hat.

▪ Empfehlung: Muster-Vorsorgekartei 

mit den Vorsorgebescheinigungen 

(Muster im PRAXIS-Handbuch: 

6. BuS-Kammermodell >> 

6.4.5 Muster-Formulare).

Aufbewahrung der Vorsorge-

bescheinigungen:

Grundsätzlich zehn Jahre nach 

der letzten Vorsorge 

(Ausnahmen siehe AMR 6.1)

Aufbewahrung der Vorsorge-

kartei:

Die Angaben sind grundsätzlich 

bis zur Beendigung des 

Beschäftigungsverhältnisses 

aufzubewahren und 

anschließend zu löschen 
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Immunisierung des Praxispersonals?

Impfbuch
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▪ Keine Impfpflicht in Deutschland (Ausnahme: Masernimpfung).

▪ Impfangebot für das Praxispersonal durch den Praxisinhaber.

▪ Angebot für: Hepatitis-B-Schutzimpfung.

▪ Dokumentation des Impfangebots.

▪ Die Ablehnung eines Impfangebotes ist allein kein Grund,

gesundheitliche Bedenken gegen die Ausübung einer Tätigkeit

auszusprechen (Dokumentation).

▪ Kosten: Beschluss des G-BA → Kosten der Immunisierung trägt 

die GKV (Abklärung im Vorfeld der Immunisierung).

Immunisierung des Praxispersonals
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▪ Die Impfpflicht gilt für alle Personen, die am 01.03.2020 

in einer Zahnarztpraxis tätig sind.

▪ Diejenigen Personen, die am 01.03.2020 bereits in einer 

Zahnarztpraxis tätig sind, mussten den Nachweis einer 

Masernimpfung bis zum 31.07.2022 vorlegen.

▪ Diejenigen Personen, die ab dem 01.03.2020 eingestellt werden, 

müssen den Nachweis einer Masernimpfung haben.

Ausnahmen von der Masernimpfpflicht:

- Ausgenommen sind Menschen, die 1970 und davor geboren sind, weil 

sie mit hoher Wahrscheinlichkeit die Masern schon durchlitten haben.

- Ausgenommen sind Menschen, die einen ärztlichen Nachweis 

vorlegen können, dass bei ihnen eine Impfung aus gesundheitlichen 

Gründen nicht ratsam ist (medizinische Kontraindikation).

Pflicht zur Masernimpfung - News
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Organisation der arbeitsmedizinischen 

Vorsorge - Schritt für Schritt

▪ Schritt 1: Beurteilen, ob eine Infektionsgefährdung (G42) besteht 

und ggf. Feuchtarbeiten (G24) durchgeführt werden.

▪ Schritt 2: Suche nach einem Arzt, der berechtigt ist, die Gebiets-

bezeichnung „Arbeitsmedizin“ oder die Zusatz-

bezeichnung „Betriebsmedizin“ zu führen (Vertrag!).

▪ Schritt 3: Die Beschäftigten aufklären und unterweisen über die 

arbeitsmedizinische Vorsorge und die Immunisierung 

(Dokumentation).

▪ Schritt 4: Die erforderlichen arbeitsmedizinischen Vorsorge

den Beschäftigten anbieten (Angebotsvorsorge) bzw. 

veranlassen (Pflichtvorsorge) → Dokumentation!

▪ Schritt 5: Vorsorgekartei führen (ggf. Vorsorgebescheinigungen).
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Achtung: Bitte nicht vergessen, das Thema „Arbeitsmedizinische 

Vorsorge“ in der Zahnarztpraxis bearbeiten Sie mit der Checkliste 

und der Gefährdungsbeurteilung (Dokumentation und 

Aktualisierung).
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